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B E K A N N T M A C H U N G 

 
Die 2. öffentliche Sitzung Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Kulturausschusses findet am 
 

Dienstag, den 07.09.2021 um 20:30 Uhr  
im großen Saal des Bürgerhauses  

 
statt. 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Allgemeines 
 

1. Erstellung eines „Insel-Bebauungsplans“ zur Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen um die Bauvoranfrage für das Bauvorhaben Lindenplatz 8, 61138 Niederdorfelden, 
hier: die Aufstockung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Lindenplatz 8, Ge-
markung Niederdorfelden, Flur 29, Flurstücke 113/1, 153/2 und 152, behandeln zu können. 

 

2. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 02.06.2021 
hier: Verkehrskonzept für Niederdorfelden 

 

3. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 27.08.2021 
hier: Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit sowie die Errichtung eines Hundeplatzes 
in Niederdorfelden 

 

4. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 31.08.2021 
hier: Hochwasserschutz 

 

5. Antrag der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN vom 22.07.2021 
hier: Antrag auf Erstellung von Fließpfadkarten 

 

6. Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 
Errichtung eines Insektenhotels 

 

7. Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 
Prüfung einer möglich baulichen Umgestaltung des Kleinmüllsammelplatzes 

 

8. Mitteilungen und Anfragen 
 
Niederdorfelden, 31.08.2021 
 
gez. Horst Schmidt 
Ausschussvorsitzender 
 
Aushang: 31.08.2021 
Abhang:   08.09.2021



 
Gemeinde Niederdorfelden 

 

Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 
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P r o t o k o l l 

 
der 2. Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Kulturausschusses 

vom Dienstag, 07.09.2021 
 

Sitzungsbeginn: 20:30 Uhr 
Sitzungsende:  23:15 Uhr 

 
Anwesend sind: 
 

I.  Vorsitzender: 
Horst Schmidt 
 

II. Die weiteren Mitglieder: 
Louis Keppler 
Kristina Schneider 
Juliane Frey 
Stephan Hoßfeld 
Markus Kroh (in Vertretung für Christoph Czmok) 
Sandra Eisenmenger 
 

III. Gemeindevorstand: 
Klaus Büttner, Bürgermeister 
Karl Markloff, Erster Beigeordneter 
Stefan Köhler 
Reinhard Schott 
Peter Bauscher 
Stani Czmok 
 

 IV. Als Gäste 
  Claas Behrendt (IMB-Plan GmbH) 
  Marcus Ringwald (OBB Ronneburg) 

 
 V. Schriftführung 

Ute Klingelhöfer 
Stefan Waas 
 

Entschuldigt fehlten: 
   



 

Niederschrift 2. Sitzung 2 von 5 

Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Allgemeines  
 

1. Erstellung eines „Insel-Bebauungsplans“ zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen um die Bauvoranfrage für das Bauvorhaben 
Lindenplatz 8, 61138 Niederdorfelden, hier: die Aufstockung eines Mehr-
familienhauses auf dem Grundstück Lindenplatz 8, Gemarkung Nieder-
dorfelden, Flur 29, Flurstücke 113/1, 153/2 und 152, behandeln zu kön-
nen. 

(VL-142/2021) 

 

2. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 02.06.2021 korrigiert am 09.12.21 
hier: Verkehrsprobleme in Niederdorfelden 

(FA-5/2021) 

 

2.1 Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 27.08.2021 
hier: Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit sowie die Errichtung ei-
nes Hundeplatzes in Niederdorfelden 

(VL-193/2021) 

 

3. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 26.08.2021 
hier: Hochwasserschutz 

(VL-192/2021) 

 

4. Antrag der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN vom 22.07.2021 
hier: Antrag auf Erstellung von Fließpfadkarten 

(FA-8/2021) 

 

5. Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 
Errichtung eines Insektenhotels 

(FA-6/2021) 

 

6. Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 
Prüfung einer möglich baulichen Umgestaltung des Kleinmüllsammelplat-
zes 

(FA-7/2021) 

 

7. Mitteilungen und Anfragen  
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Sitzungsverlauf 
 
Ausschussvorsitzender Horst Schmidt eröffnet die Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Kulturausschus-
ses um 20:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss 
beschlussfähig ist. 
 
Gegen die Tagesordnung erheben sich keine Einwände. Sie wird wie folgt erledigt: 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Allgemeines 
 

 
 
1. Erstellung eines „Insel-Bebauungsplans“ zur Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen um die Bauvoranfrage für das 
Bauvorhaben Lindenplatz 8, 61138 Niederdorfelden, hier: die Aufsto-
ckung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Lindenplatz 8, 
Gemarkung Niederdorfelden, Flur 29, Flurstücke 113/1, 153/2 und 152, 
behandeln zu können. 

VL-142/2021 

 

Herr Schott nimmt an der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teilt und verlässt den Raum 
wegen ‚Widerstreit der Interessen‘. 
 
Die Eigentümer des Hochhauses Lindenplatz 8 planen weitreichende Veränderungen am o. g. Objekt. Um 
planungsrechtliche Vorrausetzungen zu schaffen, wurde das Planungsbüro Schott & Tuch mit der Planung 
beauftragt. Der Planungs- Umwelt- und Kulturausschuss war in seiner Sitzung am 29.06.2021 verblieben, 
dass das Bauvorhaben nochmals ausführlich vorgestellt werden sollte. 
Die Mitarbeiterin des Planungsbüros Schott & Tuch Frau Keim erläutert ausführlich das Bauvorhaben. Der 
Bebauungsplan ist notwendig, da kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden ist. Dieser ist, jedoch lt. 
Frau Kaum, insbesondere für die Durchführung genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen (BGB § 1 Abs. 
3) erforderlich. Vom Bauherrn werden folgende Baumaßnahmen durchgeführt, wie die energetische Sa-
nierung des Gebäudes, ein Barrierefreier Zugang sowie die Erweiterung einer weiteren Wohneinheit auf 
dem Dach. Laut Planungsgrundlage wird die Wohnung nicht höher liegen wie der bereits vorhandene 
Aufzugsanbau. Der barrierefreie Zugang soll über eine Rollstuhlzufahrt zum Keller und damit zum Aufzug 
hergestellt werden. Da die Satzung zur Stellplatzpflicht für dieses Gebäude eigentlich 38 Parkplätze vor-
sehen würde, müssten die Stellplätze für dieses Kerngebiet herabgesetzt werden, was rechtlich möglich 
ist. Um keine zusätzlichen Grünflächen versiegeln zu müssen, sollen die vorhandenen 26 Parkplätze für 
dieses Kerngebiet beibehalten werden. Durch die zusätzliche Wohneinheit würden aufgerundet zwei wei-
tere Stellplätze hinzukommen, welche geschaffen oder abgelöst werden müssten. Auf Vorschlag von 
Herrn Bürgermeister Büttner fasst der Planungs- Umwelt- und Kulturausschuss bei einer Enthaltung den 
nachfolgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
Dem B-Planentwurf zur Erstellung eines Insel-Bebauungsplans zur Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen der Bauvoranfrage zu Lindenplatz 8 Flur 29 Flurstücke 113/1, 153/2 und 
152 für die Aufstockung eines Mehrfamilienhauses wird unter der Voraussetzung zugestimmt, 
dass der Bauträger die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten übernimmt. Aufgrund des Besitz-
standes sollen die bereits bestehenden Stellplätze unverändert auf diesem Grundstück bestehen bleiben. 
Für die Errichtung der zusätzlichen Wohneinheit sollen zwei Stellplätze abgelöst werden. 
 
 
2. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 02.06.2021 korrigiert am 

09.12.21 
hier: Verkehrsprobleme in Niederdorfelden 

FA-5/2021 
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Zum vorliegenden Antrag der Fraktion Dorfelder Liste ist Hr. Behrendt von IMB-Plan GmbH geladen.  
Er erklärt zu Beginn, welche tiefe Materie die Erstellung eines Verkehrskonzepts beinhaltet. 
Für eine genaue Bestandsanalyse muss das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer und der ruhende Ver-
kehr untersucht werden. Er erkennt aber auch die klare Verkehrsstruktur in Niederdorfelden. Herr Ring-
wald vom gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk erörtert die Verkehrssituation vor Ort. Er berichtet 
vom Prozess der letzten Wochen, die der neue Ordnungsbehördenbezirk angestoßen hat und weiter op-
timieren wird. Die Fraktionen sind sich einig, dass die Erarbeitung eines allgemeinen Verkehrskonzeptes 
sehr komplex ist. Nach ausführlicher Diskussion fasst der Planungs- Umwelt- Kulturausschuss einstim-
mig den nachfolgenden Beschluss. 
 
Beschluss: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, ein Angebot zur Erstellung eines Verkehrskonzepts vorzulegen. 
Der Antrag bleibt bis zur Vorlage des Angebots zur Beratung im Geschäftsgang. 
 
 
3. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 27.08.2021 

hier: Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit sowie die Errich-
tung eines Hundeplatzes in Niederdorfelden 

VL-193/2021 

 

Zum Schutz der Wildtiere und um eventuelle Konflikte zwischen Hundehaltern und beispielsweise Rad-
fahrern, Spaziergängern, Joggern, Landwirten usw. zu vermeiden, bittet die Dorfelder Liste um Einfüh-
rung einer Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit sowie um die Errichtung eines Hundeplatzes in 
Niederdorfelden.  
Im Rahmen der Beratung im Planungs- Umwelt- und Kulturausschuss bestehen noch kleine Unklarhei-
ten hinsichtlich einer Satzungsänderung, der Verfolgung bei Verstößen sowie über den genauen Stand-
ort des Hundeplatzes.  
Herr Schmidt erklärt, dass die Fraktion Dorfelder Liste den Antrag bis zur Sitzung der Gemeindevertre-
tung überarbeitet vorlegen wird. 
 
Beschluss: 
Der Antrag der Dorfelder Liste wird der Gemeindevertretung in einer überarbeiteten Fassung erneut vor-
gelegt.  
 
 
4. Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 26.08.2021 

hier: Hochwasserschutz 
VL-192/2021 

 

Herr Schmidt von der Dorfelder Liste fasst die gestellten Anfragen wie nachfolgend aufgeführt zusam-
men: 
 
1.) Wie ist der momentane Stand des Hochwasserschutzes in Niederdorfelden? 
2.) Ist die Kapazität der Kanalisation auch unter Berücksichtigung des im Bau befindlichen  
Neubaugebietes für ein Starkregenereignis ausreichend? 
3.) Sind Neubauten wie in der Junkergasse oder beim Kleinmüllplatz ausreichend sicher? 
4.) Ist eine eventuelle Warnung der Bevölkerung durch Sirenen sichergestellt? Werden noch andere  
Formen der Warnung in Betracht gezogen? 
5.) Beabsichtigt der Gemeindevorstand, beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und  
Geologie eine sog. Fließpfadkarte anzufordern? 
6.) Gibt es bezüglich des Hochwasserschutzes eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden  
insbesondere flussaufwärts der Nidder? 
 
Beschluss: 
Die Anfrage bleibt bis zur Beantwortung durch den Gemeindevorstand im Geschäftsgang 
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5. Antrag der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN vom 22.07.2021 
hier: Antrag auf Erstellung von Fließpfadkarten 

FA-8/2021 

 

Die Hessische Landesregierung ruft dazu auf, Beratung und Förderung des Landes zu nutzen und bietet 
den Kommunen die Erstellung sogenannter Fließpfadkarten an. Die Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN 
beantragen, dass der Gemeindevorstand gebeten wird, das Angebot der Landesregierung wahrzunehmen 
und für die Gemeinde Niederdorfelden die Erstellung der Fließpfadkarten zu beantragen. 
 
Bürgermeister Büttner erklärt, dass die Erstellung der Fließpfadkarten bereits beantragt wurde. Des Wei-
teren wurde das 100-jährige Regenereignis im Rahmen des Baugebietes ‚Im Bachgange‘ durch die Fach-
leute bereits geprüft, was den Gremien eingehend erläutert worden ist.  
 
Der Planungs- Umwelt- und Kulturausschuss stellt fest, dass der Antrag somit abschließend beantwortet 
ist. 
 
Beschluss: 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN vom 22.07.2021, betr. Antrag auf Erstellung von 
Fließpfadkarten wurde abschließend beantwortet bzw. behandelt. 

 
 
6. Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 

Errichtung eines Insektenhotels 
FA-6/2021 

 

Frau Frey von der SPD-Fraktion erläutert, dass aus der Spendenaktion für das Artenschutz-/Schwalben-
haus sind noch ca. 800 Euro übrig, welche ebenfalls für Umweltprojekte verwendet werden sollen. Der 
Initiator des Schwalbenhauses, Herr Ralph Vey, bittet um die Verwendung dieser Mittel für die Anschaf-
fung eines Insektenhotels. 
 
Der Planungs- Umwelt- und Kulturausschuss fasst einstimmig den nachfolgenden Beschluss: 
 
Beschluss: 
Dem Antrag der SPD Fraktion zur Errichtung eines Insektenhotels wird einstimmig zugestimmt.  
 
 
7. Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 

Prüfung einer möglich baulichen Umgestaltung des Kleinmüllsam-
melplatzes 

FA-7/2021 

 

Aufgrund der vorangeschrittenen Uhrzeit, wird über diesen Antrag nicht mehr beraten. Der Antrag steht 
auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung. 
 
7. Mitteilungen und Anfragen 

 
 
Ausschussvorsitzender Horst Schmidt schließt die Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Kulturausschus-
ses um 23:15 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für Ihre Teilnahme. 
 
 
Niederdorfelden, 08.09.2021 
 

   
gez. Horst Schmidt  gez. Stefan Waas 

Ausschussvorsitzender  stellv. Schriftführer 

 



Der Gemeindevorstand

Ersteller: C. Breitbach
Fachbereich:
Fachbereich Bauamt

Drucksachen Nr.: VL-142/2021
Datum, 15.06.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevorstand 15.06.2021
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 29.06.2021
Gemeindevertretung 08.07.2021
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021
Gemeindevertretung 16.09.2021
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 26.10.2021
Gemeindevertretung 04.11.2021
Gemeindevertretung 09.12.2021

Erstellung eines „Insel-Bebauungsplans“ zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen um die Bauvoranfrage für das Bauvorhaben Lindenplatz 8, 61138 Niederdorfel-
den, hier: die Aufstockung eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Lindenplatz 8, 
Gemarkung Niederdorfelden, Flur 29, Flurstücke 113/1, 153/2 und 152, behandeln zu kön-
nen.

Sachdarstellung:
Das v. g. Bauvorhaben von Sonja und Axel Bauer befindet sich derzeit nach § 34 BauGB im unbe-
planten Innenbereich. Dort sind Bauvorhaben nur zulässig, wenn sie sich in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügen, was nicht gegeben ist. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, hat der Architekt Reinhard G. Schott ei-
nen Insel-Bebauungsplan nur für die v. g. Grundstücke entwickelt. 
Planziel soll die Ausweisung eines besonderen Wohngebietes (WB) sein mit einem Maß der bauli-
chen Nutzung nach § 17 und 20 Baunutzungsverordnung (BauNVO) von,
• Vollgeschosse max. 9 
• Geschossflächenzahl max. 2,4 
• Grundflächenzahl max. 0,8
und einer Bauweise nach § 22 (2) BauNVO als Einzelhäuser.
Textliche Festsetzungen sollen sein, 
• Dachformen als Flachdächer und flachgeneigte Dächer,
• Einfriedungen als Zäune und Hecken bis max. 1,50 m Höhe,
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• Stützmauern zur Abfangung von Geländehöhenunterschieden bis max. 2,00 m Höhe.
• Die Baugrenzen sollen durch Balkone, Loggien und Erker bis zu einer Tiefe von 2,00 m und 
einer Gesamtbreite von höchstens der Hälfte der Gebäudefront bzw. des Fassadenabschnittes 
überschritten werden dürfen.
• Die Zahl der herzustellenden Garagen oder Stellplälze soll um bis zu 50 v. H. herabgesetzt 
werden können, wenn besondere Gründe vorliegen und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
Hierbei ist insbesondere der Erhalt der Grünflächen und des Baumbestandes zu berücksichtigen. 
Gemeinschaftsstellplatzanlagen. Garagen und Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstückflächen zulässig.

Derantrag wurde in der Gemeindevertretung am 16.09.2021 vom Gemeindevorstand zurückgezo-
gen mit der Bitte zur weiteren Beratung im Geschäftsgang zu belassen.

Beschlussvorschlag:
Dem B-Planentwurf zur Erstellung eines Insel-Bebauungsplans zur Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzungen der Bauvoranfrage zu Lindenplatz 8 Flur 29 Flurstücke 113/1, 153/2 und 152 
für die Aufstockung eines Mehrfamilienhauses  wird unter der Voraussetzung zugestimmt, dass der 
Bauträger die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten übernimmt.

Anlage(n):
(1) 1_1_Stellungn.HSGB v. 26.11.21 Widerstreit Int. Insel B Plan
(2) 1_1_Handlungsempfehlung Beschlussfassung Insel BPlan
(3) Plan_Bebaungsvorschlag Lindenplatz 8
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FON:  (06181) 30406-0
FAX:  (06181) 3040610

ARCHITEKTEN         INGENIEURE
ULANENPLATZ 2
63452     HANAU

UND
SCHOTT  +  TUCH
Planung:

Maßstab 1:200                   Hanau, den 12.05.2021

Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgeschosse

GeschoßflächenzahlGrundflächenzahl

Dachform Bauweise

1.       Füllschema der Nutzungsschablone

2.       Art der baulichen Nutzung

WB

max. Geschoßflächenzahl §§ 17 und 20 BauNVO
max. Grundflächenzahl §§ 17 und 19 BauNVO
max. Vollgeschosse §§ 17 und 20 BauNVO

3.       Maß der baulichen Nutzung

E nur Einzelhäuser zulässig §22 (2) BauNVO

4.       Bauweise

Planzeichen für Bauleitpläne 
gem. Planzeichenverordnung PlanzV 90

5.       Überbaubare Grundstücksflächen

Sonstige Sondergebiete § 11 BauNVO
Das Sondergebiet dient dem Zweck zum Dauerwohnen sowie 
zur Unterbringung von Ladengeschäften, Büro-und Geschäfts-
räumen, Arztpraxen u.ä. Gewerbebetrieben.
Zulässig sind zudem bauliche Anlagen für Abstellzwecke,
Garagen und Stellplätze.

0,8

2,4

I - IX

Satzung zum Schutz der Grünbestände der Gemeinde  Niederdorfelden 
Stellplatzsatzung

Textl. Festsetzungen

1. Dachform: Zulässg sind Flachdächer und flach geneigte Dächer
2. Einfriedungen wie Zäune und Hecken sind bis max. 1.50m zulässig! 
Stützmauern zur Abfangung von Geländehöhenunterschieden sind bis 
zu einer Höhe von max. 2,00m zulässig.

Flurstücksnummer
Maßlinie

7.       sonst. Planzeichen
113
1

1

Baugrenze

Straßenverkehrsfläche (öffentlich)
Straßenverkehrsfläche (privat)

6.       Straßenverkehrsfläche

Art und Maß der baulichen Nutzung
Die Baugrenzen dürfen durch Balkone, Loggien und Erker 
bis zu einer Tiefe von 2,00 m und einer Gesamtbreite von 
höchstens der Hälfte der Gebäudefront bzw. des Fassadenabschnittes 
überschritten werden. 

überbaute Grundstücksflächen

BEBAUUNGSVORSCHLAG

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
Die Zahl der herzustellenden Garagen oder Stellplätze kann um 
bis zu 50 v. H. herabgestzt werden, wenn besondere Gründe vorliegen
und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Hierbei ist
insbesondere der Erhalt der Grünflächen und des Baumbestandes
zu berücksichtigen.

Gemeinschaftsstellplatzanlagen, Garagen und Stellplätze sind  
außerhalb  der überbaubaren Grundstückflächen zulässig. 

Gemeinde Niederdorfelden
"Insel" - Bebauungsplan Lindenplatz 8



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller:  
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: FA-5/2021 
 Datum, 14.06.2021 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 08.07.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021 
Gemeindevertretung 16.09.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 30.11.2021 
Gemeindevertretung 09.12.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 15.02.2022 
Gemeindevertretung 24.02.2022 

 
Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 02.06.2021 korrigiert am 09.12.21 
hier: Verkehrsprobleme in Niederdorfelden 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktion Dorfelder Liste stellt betr. Verkehrsprobleme für Niederdorfelden den hinzugefügten 
Antrag. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag DL vom 09.12.21 Verkehrsprobleme Niederdorfelden 





 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: N. Weicker 
 Fachbereich: 
 Büro des Bürgermeisters 
 
 Drucksachen Nr.: VL-193/2021 
 Datum, 31.08.2021 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021 
Gemeindevertretung 16.09.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 26.10.2021 
Gemeindevertretung 04.11.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 15.02.2022 
Gemeindevertretung 24.02.2022 
Gemeindevorstand 05.04.2022 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 05.04.2022 
Gemeindevertretung 28.04.2022 

 
Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 27.08.2021 
hier: Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit sowie die Errichtung eines Hundeplatzes 
in Niederdorfelden 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktion Dorfelder Liste stellt betr. Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit, sowie die Er-
richtung eines Hundeplatzes in Niederdorfelden einen Antrag. 
 
Der ursprüngliche Antrag wurde von der Fraktion Dorfelder Liste in der Gemeindevertretung am 
16.09.2021 zurückgezogen. Dieser wurde durch den Änderungsantrag vom 16.09.2021 (Änderun-
gen farblich markiert) ersetzt. 
Zwischenzeitlich war ein in unmittelbarer Nähe zum Neubaugebiet gelegenes Grundstück Flur 11 
Nr. 664 für die Errichtung eines Hundeplatzes vorgesehen. Allerdings wurde, da mehrere Eigentü-
mer aus dem Neubaugebiet mit einer Unterschriftensammlung darum baten, den Hundeplatz an 
dem vorgeschlagenen Standort nicht zu errichten, nach einer Alternative Ausschau gehalten und 
diese im südöstlichen Außenbereich von Niederdorfelden mit einer 1.250 m² großen Teilfläche des 
Grundstücks Flur 9 Nr. 533/4 gefunden.  
Das Grundstück ist im Eigentum der Gemeinde und wird gegenwärtig an den Landwirt Peter Bau-
scher und zukünftig ab 01.01.2023 an den Landwirt Daniel Henze verpachtet. 
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Dem neuen Pächter wurde wurde das Vorhaben erläutert und er hat keine Einwände dagegen.  
 Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2022 wurde auch mit den Unterzeich-
nern der Unterschriftensammlung ein Gespräch geführt, die den vorgenannten Vorschlag begrü-
ßen. 
Die Kosten für die Einplanierung, Rasenansaat und Einzäunung der Teilfläche belaufen sich auf 
35.000,00 € - 40.000,00 €. Einzäunungen im Außenbereich sind genehmigungsfrei.  
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, dass die Errichtung eines Hundeplatzes an der 1.250 m² großen Teilfläche 
des Grundstückes Flur 9 Nr. 533/4 erfolgen soll. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Änderungsantrag DL v.160921 Leinenpflicht 
(2) Muster-Satzung über den Leinenzwang für Hunde 
(3) Hundeplatz Flurstück 533-4 



- Fraktion in der Gemeindevertretung -

27. August 2021
Frau
Gemeindevertretervorsitzende
Kristina Schneider

-Geschäftsstelle-
Burgstraße 5
61138 NIEDERDORFELDEN

Sehr geehrte Frau Schneider,

der Unterzeichner und die Fraktion Dorfelder Liste bitten Sie, folgenden Antrag zur Beratung in der 
Gemeindevertretersitzung vom 16. September 2021 auf die Tagesordnung zu nehmen und abstimmen zu 
lassen.

Betrifft: 
Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit & Errichtung eines Hundeplatzes in Niederdorfelden

Vorbemerkung
Im Interesse und der Berücksichtigung des Naturschutzes und junger Wildtiere werden Hundehalter 
verpflichtet, in der gesamten  Feld- und Flurgemarkung sowie im Wald Ihren Hund an der Leine zu führen 
(außer auf der Hunde- und der Koppelwiese). 
Dies gilt vom 01.März bis 15. Juni eines jeden Jahres.
Durch diese Rücksichtnahme der Hundeführer besteht weniger Gefahr für die Wildtiere während ihrer Brut- 
und Setzzeit, sowie während der Aufzucht.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt:

Die Gemeindevertretung bittet den Gemeindevorstand, die Erarbeitung einer Verordnung zur Leinenpflicht 
für die gesamte Feld- und Flurgemarkung und den Wald des Gemeindegebietes Niederdorfeldens mit 
Ausnahme der „Hundewiese“ hinter dem Bürgerhaus/entlang des Mühlgrabens sowie der 
„Koppelwiese“/Nähe Bauhof zu organisieren. 
Im Zuge dessen halten wir die Errichtung eines umzäunten Hundeplatzes/-Wiese für eine gute 
Kompensation, so dass Hunde dort ohne Gefahr für Wild oder die Gefahr des „Weglaufens“ frei rennen und 
miteinander spielen können.
Ziel ist es, eine geeignete Stelle zu finden, ohne mögliche landwirtschaftliche Betriebsabläufe zu stören.
Zug um Zug soll dann auch die Errichtung eines umzäunten Hundeplatzes/-Wiese erfolgen.

Zur Einführung der Leinenpflicht soll es eine Übergangsfrist bis zum 15. Mai geben, in der auf Schildern, in 
der Presse, auf der Homepage der Gemeinde usw. darauf hingewiesen wird. Etwaige Strafen für das 
Missachten der Leinenpflicht sollen erst nach dieser Frist verhängt werden.

Begründung:
Wird der Jagdtrieb eines Hundes geweckt, so kann es z. B. zu tot gebissenen Junghasen oder gehetztem 



Rehwild kommen.
Allein die Witterung des Hundes ist für frei lebende Wildtiere ein Alarmsignal. Auch Bodenbrüter, wie 
Feldlerche oder Kiebitz, verlassen dann ihre Jungen.
Des weiteren werden so eventuelle Konflikte zwischen Hundehaltern und beispielsweise Radfahrern, 
Spaziergängern, Joggern, Landwirten usw. vermieden.

Zum Schutze der Natur und der frei lebenden Tiere und deren Erhaltung bitten wir um Beschluss der 
Leinenpflicht während der o.g. Zeit.
Zug um Zug soll dann auch die Errichtung eines umzäunten Hundeplatzes/-Wiese erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Schmidt
Fraktionsvorsitzender



 
 

Vorschlag der Gemeindeverwaltung 
 

Satzung über den Leinenzwang für Hunde während  
der Brut- und Setzzeit 

der Gemeinde Niederdorfelden 
 

 

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Ände-

rung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass 

der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung 

der Gemeinde Niederdorfelden am _______ folgende Satzung über Leinenzwang für 

Hunde beschlossen: 

 
 
§ 1 Verpflichtung 
 
Aufgrund des § 7 Abs.  3 Nr.  3 Hessisches Naturschutzgesetz (Verhalten in der Flur) wird 
hiermit die Verpflichtung ausgesprochen, während der in § 3 bestimmten Zeit Hunde in den 
nach § 2 bestimmten Gebieten an der Leine zu führen. Die Verpflichtung richtet sich an die 
Person, die den Hund hält sowie an die Person, die zum maßgeblichen Zeitpunkt die tat-
sächliche Gewalt über den Hund ausübt. 
 
 
§ 2 Bereiche 
 
Die Anleinpflicht gilt in den Bereichen der Feld- und Flurgemarkung sowie den Wäldern, die 
im Anhang dieser Satzung kartografisch dargestellt sind. Die Karte wird zu einem späteren 
Zeitpunkt (nach genauer Planung der ausgegrenzten Bereiche) nachgereicht! 
 
 
§ 3 Zeitraum 
 
Die Anleinpflicht gilt während der Brut- und Setzzeit vom 15.  März bis 30. Juni jeden Jahres. 
 
 
§ 4 Ausnahmen 
 
Die Anleinpflicht gilt nicht für Diensttiere von Behörden, Behindertenbegleithunde, Blinden-
führhunde und Hunde der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes sowie Jagd- und 



Herdengebrauchshunde im Rahmen ihres zweckentsprechenden Einsatzes oder in der 
Ausbildung. 

 
§ 5 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 1 einen oder mehrere Hunde nicht an der 
Leine führt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 
 

(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde i.S.d.  § 36 Abs. 1 Nr.  1dieses Geset-
zes ist der Gemeindevorstand der Gemeinde Niederdorfelden. 

 
 
§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt gemäß § 7 der Hauptsatzung am ________ in Kraft. 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Niederdorfelden 
 
 
Klaus Büttner 
Bürgermeister 
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem Beschluss der Gemeindevertre-
tung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden. 
 
Niederdorfelden, den _________ 
        
 
………………………………….. 
Klaus Büttner 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am _______ im Hanauer Anzeiger öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Niederdorfelden, den _________ 
 
 
Klaus Büttner 
Bürgermeister 



 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 Ersteller: N. Weicker 
 Fachbereich: 
 Büro des Bürgermeisters 
 
 Drucksachen Nr.: VL-192/2021 
 Datum, 31.08.2021 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021 
Gemeindevertretung 16.09.2021 

 
Antrag der Fraktion Dorfelder Liste vom 26.08.2021 
hier: Hochwasserschutz 
 
Sachdarstellung: 
Die Fraktion Dorfelder Liste stellt betr. Hochwasserschutz für Niederdorfelden den hinzugefügten 
Antrag. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag DL Hochwasser



- Fraktion in der Gemeindevertretung -

26. August 2021
Frau
Gemeindevertretervorsitzende
Kristina Schneider

-Geschäftsstelle-
Burgstraße 5
61138 NIEDERDORFELDEN

Sehr geehrte Frau Schneider,

der Unterzeichner und die Fraktion Dorfelder Liste bitten Sie, folgende Anfrage zur Beantwortung durch den
Gemeindevorstand in der Gemeindevertretersitzung vom 16. September 2021 auf die Tagesordnung zu 
nehmen.

Betrifft: Hochwasserschutz

Vorbemerkung
Die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit den vielen 
Toten und Milliardenschäden hat drastisch deutlich gemacht, dass der Klimawandel immer sichtbarere 
Folgen auch hierzulande hat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt dazu am 26.8.21, dass es häufiger 
zu Starkregen kommen werde, der zugleich intensiver ausfalle. Solche extremen Ereignisse könnten überall 
in Deutschland auftreten.
Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) weist auf seiner Homepage eine
Starkregen-Hinweiskarte aus. Auf dieser ist Niederdorfelden z.T. in der höchsten Gefährdungsstufe 
eingeordnet.

Anfrage:
Wir fragen den Gemeindevorstand:

1.) Wie ist der momentane Stand des Hochwasserschutzes in Niederdorfelden?
2.) Ist die Kapazität der Kanalisation auch unter Berücksichtigung des im Bau befindlichen 

Neubaugebietes für ein Starkregenereignis ausreichend?
3.) Sind Neubauten wie in der Junkergasse oder beim Kleinmüllplatz ausreichend sicher?
4.) Ist eine eventuelle Warnung der Bevölkerung durch Sirenen sichergestellt? Werden noch andere 

Formen der Warnung in Betracht gezogen?
5.) Beabsichtigt der Gemeindevorstand, beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie eine sog. Fließpfadkarte anzufordern?
6.) Gibt es bezüglich des Hochwasserschutzes eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 

insbesondere flußaufwärts der Nidder?

Mit freundlichen Grüßen

Horst Schmidt
Fraktionsvorsitzender



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller:  
 Fachbereich: 
 Büro des Bürgermeisters 
 
 Drucksachen Nr.: FA-8/2021 
 Datum, 26.07.2021 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021 
Gemeindevertretung 16.09.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 30.11.2021 
Gemeindevertretung 09.12.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 15.02.2022 
Gemeindevertretung 24.02.2022 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN vom 22.07.2021 
hier: Antrag auf Erstellung von Fließpfadkarten 
 
Sachdarstellung: 
Die Gemeindevertretung hat den Antrag am 16.09.2021 zur weitteren Beratung in den Ausschuss 
verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) 22_07_2021_Antrag_Fließpfadkarten-3 



FRAKTION 

Frau          22.07. 2021 
Gemeindevertretervorsitzende 
Kristina Schneider 
-Geschäftsstelle- 
Burgstraße 5 
61138 NIEDERDORFELDEN 

Sehr geehrte Frau Schneider, 
namens und im Auftrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stelle ich zur 
nächsten Gemeindevertretersitzung folgenden Antrag an die 
Gemeindevertretung, mit der Bitte um Vorabüberweisung zur Beratung an den 
Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss. 

Antrag auf Erstellung von Fließpfadkarten 

Vorbemerkung: 
Überschwemmungen mit vollgelaufenen Kellern und Straßen sind auch in 
Niederdorfelden keine Unbekannten. Nicht in diesem Ausmaß, wie wir sie in diesen 
Tagen aus NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern gesehen haben und auch nicht mit 
Personenschäden und Sachschäden in dieser Größenordnung. Die 
Gemeindevertretung hatte sich aber schon mehrmals mit den Folgen von 
Hochwasser, den Dimensionen der Kanalisation sowie deren Rückhaltevolumen 
und dem notwendigen Schutz der Gemeinde befasst. Regenrückhaltebecken im 
Wohngebiet „Im Bachgange“, Versickerungsflächen und getrennte 
Abwasserleitungen sind technische Maßnahmen, die ebenfalls dem 
Hochwasserschutz dienen. 

Allerdings hat es in den vergangenen Jahren auch Bebauungen gegeben, die 
das Schadenpotential durch extremes Hochwasser an Nidder und Feldbach 
erhöht haben. Zugleich haben die jetzigen Hochwasser in den genannten 
Bundesländern gezeigt, dass für einen solchen Fall die bisherigen 
Vorsichtsmaßnahmen und der Schutz bauantraglich genehmigter Gebäude 
erhöht werden müssen. 

Um auch diese gefährlichen Überschwemmungen zunächst einmal auf das 
Gemeindegebiet einschätzen zu können, ruft die Hessische Landesregierung dazu 

Fraktion Niederdorfelden   



auf, Beratung und Förderung des Landes zu nutzen und bietet den Kommunen die 
Erstellung sogenannter Fließpfadkarten an.  
  
Wir stellen deshalb folgenden Antrag an die Gemeindevertretung: 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

Der Gemeindevorstand wird gebeten, in einem ersten Schritt das Angebot der 
Landesregierung aufzunehmen, durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie (HLNUG) Fließpfadkarten von Nidder und Feldbach im 
Gemarkungsgebiet der Gemeinde erstellen zu lassen. 

In einem weiteren Schritt ist dann gemeinsam mit dem Ausschuss und der 
Verwaltung unter Hinzuziehung von Experten zu klären, ob eine 
ingenieurhydrologische Starkregen-Risikoanalyse erstellt werden muss und mit 
welchen Kosten zu rechnen ist.  

Sollten Maßnahmen zu ergreifen sein, müssten priorisierte Umsetzungsplanungen 
erstellt und entsprechende Planungs- und Investitionsmittel im Haushalt 2022 und 
der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt werden. 

Begründung: 

Die Karten sind geeignet, Wege aufzuzeigen, die das Wasser der Nidder und des 
Feldbaches bei Starkregen nehmen könnten. Sie zeigen, welche Risiken zum 
Beispiel für die Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Karben, die Rendeler Brücke, 
die Mühle, die Bebauungen in der Ortslage, oder direkt am Feldbach bestehen 
und welche Auswirkungen auf das große Rückhaltebeckens südlich der L 3008 
bestehen könnten. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. 

Sandra Eisenmenger 
Fraktionsvorsitzende 



Der Gemeindevorstand

Ersteller: @VLE@
Fachbereich:
Büro des Bürgermeisters

Drucksachen Nr.: FA-6/2021
Datum, 28.06.2021

Fraktionsanträge
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 08.07.2021
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021
Gemeindevertretung 16.09.2021

Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021
Errichtung eines Insektenhotels

Sachdarstellung:
Die SPD Fraktion Niederdorfelden stellt zur Errichtung eines „Insektenhotels“den hinzugefügten
Antrag. Die SPD Fraktion bittet um Annehmen dieses Antrags als Dringlichkeitsantrag, falls die
Antragsfrist nicht gewahrt werden konnte.

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):
(1) Antrag SPD Fraktion Insektenhotel



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 

 

 

An die  
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Frau Kristina Schneider 
61138 Niederdorfelden 

22. Juni 2021 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 08. Juli 2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
die SPD Fraktion in der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden bittet Sie, folgenden 
Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen und zur Abstimmung zu bringen: 
 

Errichtung eines „Insektenhotels“ 
 
Antrag und Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, ein Insektenhotel anzuschaffen (Beispiel: 
https://www.insektenhotels.de/insektenhotels/xxl-wildbienen-und-insektenhotels/18/hotel-zum-
grossen-fuchs-xxl?number=53522) und durch den Bauhof auf der noch anzulegenden Blühwiese 
hinter der Turnhalle aufstellen zu lassen. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Errichtung einer Blühwiese (die am Standort hinter der Turnhalle noch fertig zu stellen ist!) 
ist die Gemeinde Niederdorfelden einen wichtigen ersten Schritt hin zu mehr Biodiversität gegangen. 
Im nächsten Schritt ist nun aber neben der Blühfläche, die als Nahrungsquelle für Wildbienen und 
andere Insekten dient, auch eine Nist- und Überwinterungsmöglichkeit anzubieten. Dabei ist darauf 
zu achten, dass unbedingt ein solides und praxistaugliches Modell ausgewählt wird. Weitere 
Informationen: 
https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/baumarktgrauen/?fbclid=IwAR15fLerEO99
krHrSS6ysHU9FwEhLIXA5ouTXHMMLP49GkRYA4u9CREYUO0 
 
 
Finanzierung: Aus der Spendenaktion für das Artenschutz-/Schwalbenhaus sind noch ca. 800 Euro 
übrig, die ebenfalls für Umweltprojekte verwendet werden müssen. Der Initiator des 
Schwalbenhauses, Ralph Vey, bittet selber um die Verwendung dieser Mittel für die Anschaffung 
eines Insektenhotels. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Juliane Frey 
Fraktionsvorsitzende 

https://www.insektenhotels.de/insektenhotels/xxl-wildbienen-und-insektenhotels/18/hotel-zum-grossen-fuchs-xxl?number=53522
https://www.insektenhotels.de/insektenhotels/xxl-wildbienen-und-insektenhotels/18/hotel-zum-grossen-fuchs-xxl?number=53522
https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/baumarktgrauen/?fbclid=IwAR15fLerEO99krHrSS6ysHU9FwEhLIXA5ouTXHMMLP49GkRYA4u9CREYUO0
https://www.naturgartenfreude.de/wildbienen/nisthilfen/baumarktgrauen/?fbclid=IwAR15fLerEO99krHrSS6ysHU9FwEhLIXA5ouTXHMMLP49GkRYA4u9CREYUO0


 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 Ersteller: @VLE@ 
 Fachbereich: 
 Büro des Bürgermeisters 
 
 Drucksachen Nr.: FA-7/2021 
 Datum, 28.06.2021 
 
 
 

Fraktionsanträge 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 08.07.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 07.09.2021 
Gemeindevertretung 16.09.2021 
Planungs-, Umwelt- und Kulturausschuss 26.10.2021 
Gemeindevertretung 04.11.2021 

 
Antrag der SPD Fraktion Niederdorfelden vom 22.06.2021 
Prüfung einer möglich baulichen Umgestaltung des Kleinmüllsammelplatzes 
 
Sachdarstellung: 
Die SPD Fraktion Niederdorfelden stellt zur Prüfung einer baulichen Umgestaltung des Kleinmüll-
sammelplatzes den hinzugefügten Antrag. Die SPD Fraktion bittet um Annehmen dieses Antrags 
als Dringlichkeitsantrag, falls die Antragsfrist nicht gewahrt werden konnte. 
 
Die Gemeindevertretung hat am 16.09.2021 folgenden Beschluss gefasst: 
‚Der Antrag der SPD Fraktion vom 22.06.2021 zur Prüfung einer möglich baulichen Umgestaltung 
des Kleinmüllsammelplatzes bleibt bis zur Beantwortung des Prüfauftrages durch den Gemeinde-
vorstand zur weiteren Beratung im Geschäftsgang.‘ 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Antrag SPD Fraktion Umgestaltung des Kleinmüllsammelplatzes



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 

 

 

An die  
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Frau Kristina Schneider 
61138 Niederdorfelden 
 

22. Juni 2021 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 08. Juli 2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
die SPD Fraktion in der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden bittet Sie, folgenden 
Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen und zur Abstimmung zu bringen: 
 

Prüfung einer möglichen baulichen Umgestaltung des Kleinmüllsammelplatzes 
 
Antrag und Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Möglichkeit der baulichen Umgestaltung des 
Kleinmüllsammelplatzes zu prüfen. Ziel ist es einen Kreisverkehr am Kleinmüllsammelplatz 
einzuführen, bei dem die Sammelcontainer von den Abladenden direkt umfahren werden können 
und der Platz ohne Wenden verlassen werden kann. 
Zu prüfen ist: Reicht die Fläche aus, um ein solches Kreissystem sinnvoll umsetzen zu können? Wie 
hoch wären die Kosten des Umbaus? Welche Zeitspanne müsste für den Umbau eingeplant werden 
und wie könnte in dieser Zeit zumindest ein Minimalangebot aufrechterhalten werden? 
 
 
Begründung: 
 
Vor den Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen zum Kleinmüllsammelplatz war die 
Verkehrssituation oftmals sehr chaotisch: Ankommende und abfahrende Fahrzeuge behinderten sich 
gegenseitig so, dass es zu längeren Staus kam. Da davon auszugehen ist, dass die 
Zugangsbeschränkungen auch wieder aufgehoben werden, wäre eine bauliche Maßnahme sinnvoll. 
Bei einem Kreisverkehr fährt der Abladende direkt an den betreffenden Container heran, lädt ab und 
fährt in der gleichen Richtung weiter. Besucher mit Handkarren und Schubkarren können einfach 
vorbeilaufen. Die Verweildauer auf dem Müllplatz nimmt damit ab und lässt mehr Besucher in 
kürzerer Zeit zu. Die Verkehrsströme ankommender und abfahrender Fahrzeuge werden 
voneinander getrennt. Beispiele einer solchen Verkehrsführung finden sich in Karben oder Frankfurt 
Bergen-Enkheim. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Juliane Frey 
Fraktionsvorsitzende 
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